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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1991

Norm

GmbHG §10 Abs3

Rechtssatz

Wenn Banken in der Praxis verlangen, daß ihnen ein Nachweis der Firmenanmeldung vorgelegt oder die schriftliche

Bestätigung zurückgegeben wird, widrigenfalls sie Abhebungen vom Konto verweigern, so ist diese Vorgangsweise

Ausdruck besonderer kaufmännischer Vorsicht, welche sich gegebenenfalls auf entsprechende Vereinbarungen mit

den Gründern, aber nicht auf ein konkretes Gesetzesgebot stützen kann.
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